
Wahlergebnis der Kirchenvorstandswahl 
der St. Marienkirche Göttingen am 11. März 2018 

 
Nach dem Beschluss des Kirchenvorstandes der Ev.-luth. St. Marien-Kirchen-
gemeinde Göttingen vom 15.12.2017 waren in der Kirchengemeinde insgesamt 
sechs Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen zu wählen. Bei der Kirchen-
vorstandswahl am letzten Sonntag sind folgende Personen gewählt worden: 
 
 1. Althoff, Stefan 58 Stimmen 
 2. Braunschweig, Friedrich Wilhelm 61 Stimmen 
 3. Gattermann, Dr. Claus Heinrich 39 Stimmen 
 4. Gräff, Dr. Anette 48 Stimmen 
 5. Kommer, Sarah Sabrina 81 Stimmen 
 6.Küntzel, Dr. Thomas 32 Stimmen 
 7. Ludowizi, Peter 42 Stimmen 
 8. Raschke, Thomas 41 Stimmen 
 9. Wegner, Leif 34 Stimmen 
 
Zu Kirchenvorsteher(inne)n sind damit gewählt: 
 1. Kommer, Sarah Sabrina 
 2. Braunschweig, Friedrich Wilhelm 
 3. Althoff, Stefan 
 4. Gräff, Dr. Anette 
 5. Ludowizi, Peter 
 6. Raschke, Thomas 
 
Zu Ersatzkirchenvorsteher(inne)n sind damit gewählt: 
 1. Gattermann, Dr. Claus Heinrich 
 2. Wegner, Leif 
 3. Küntzel, Dr. Thomas 
 
Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann die Wahl durch begründete Beschwer-
de beim Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Göttingen in der Su-
perintendentur, Calsowstr. 1 in Göttingen anfechten. Die Beschwerdefrist endet 
am 26. März 2018 (24.00 Uhr). 
 
Eine Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Wahl nicht den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechend durchgeführt worden ist, oder Handlungen, 
die den anerkannten Wahlgrundsätzen oder dem Wesen einer Wahl zu einer 
kirchlichen Körperschaft widersprechen, begangen worden sind. 
Über die Beschwerde entscheidet der Kirchenkreisvorstand. 
 
Der Kirchenvorstand der St. Mariengemeinde 
 


